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693. Nutzungsplanung Oetwil a. S. (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 3605/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Oetwil a. S. Mit Beschluss vom 5. Dezem
ber 1988 ergänzte die Gemeindeversammlung Oetwil a.S. die Zonen-
grenzen im Bereich des Weilers Willikon geringfügig. Da gegen diesen
Beschluss gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Meilen vom 6. Fe
bruar 1989 und der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 18. Ja
nuar 1989 kein Rekurs eingegangen ist, ersucht der Gemeinderat Oetwil
a. S. mit Schreiben vom 24. Januar 1989 um die Genehmigung der Vor
lage.

Die getroffenen Zonenplanänderungen in Willikon betreffen gering
fügige Verschiebungen der Zonengrenzen, welche sich aufgrund kon
kreter Projekte ergeben haben. Einer Genehmigung steht nichts entge
gen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Oetwil a.S. vom
5. Dezember 1988 festgesetzten Änderungen am Zonenplan in Willikon
werden genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Oetwil a.S., 8618 Oetwil a.S.
(unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen
Planexemplars), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwal
tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 8. März 1989
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